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Merkblatt  

zur  

Erstellung  

von 

Getränkekarten 
 

 

 

 

 

Sie sind Gastwirt/in und wollen eine  

neue Getränkekarte gemäß den gesetzlich 

vorgeschriebenen kennzeichnungspflichtigen 

Zusatzstoffen erstellen?  

 

 

Diese Mustergetränkekarte soll Ihnen das erleichtern! 
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Bei der Erstellung von Getränkekarten sind verschiedene gesetzlich vorgeschriebene 

Anforderungen zu beachten. Die nachstehenden Tipps und Hinweise sollen Ihnen 

dazu helfen, den gesetzlichen Anforderungen zur Kenntlichmachung von 

Zusatzstoffen gerecht zu werden. 

 

Zusatzstoffe: 

Zusatzstoffe werden zugesetzt, um im Lebensmittel eine bestimmte Wirkung zu 

erzielen und/oder dessen Eigenschaften zu verändern oder zu beeinflussen.  

Gemäß der Zusatzstoffzulassungsverordnung (ZZulV) ist es gesetzlich 

vorgeschrieben, bestimmte Zusatzstoffe auch in Getränkekarten zu kennzeichnen. 

 

So ergibt sich z. B. für einen Allergiker die Möglichkeit festzustellen, welche Getränke 

für ihn geeignet sind oder nicht. 

 

Die erforderlichen Angaben müssen jedoch nicht detailliert aufgeführt werden wie auf 

dem Zutatenverzeichnis von Fertigpackungen. 

 

Die Kenntlichmachung der Zusatzstoffe hat nach den Bestimmungen des § 9 der 

Zusatzstoff-Zulassungsverordnung (ZZulV) zu erfolgen. Welche Zusatzstoffe ein 

Lebensmittel enthält ist dem Zutatenverzeichnis der jeweiligen Fertigpackung zu 

entnehmen. 

 

Wichtiger Hinweis: 

Die Aufzählung der Lebensmittel ist nur beispielhaft und enthält keine 

abschließenden Informationen. Auf folgende Zusatzstoffe muss laut ZZulV 

hingewiesen werden. 

 

 

Art der Zusatzstoffe 

E-Nr. 

Kenntlichmachung bei 

loser Ware 

Beispiele für Lebens-mittel, 

die diese Zusatzstoffe 

enthalten können 

Farbstoffe 

E 100 – E 180 

„mit Farbstoff“ alkoholfreie Getränke (z. B. 

Cola, Spezi, Fanta) 

Antioxidationsmittel 

E 310 – E 321 

„mit 

Antioxidationsmittel“ 

diverse Getränke 

Süßstoffe 

E 950 – E 952,  

E 954, E 955, E 957,  

„mit Süßungsmittel(n)“ 

 

bei Aspartam (E 951) 

brennwertverminderte 

Lebensmittel (z. B. Cola-Light),  
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E 959, E 962 

 

 

 

und Aspartam-

Acesulfamsalz (E 962) 

zusätzlich: 

„enthält eine 

Phenylalaninquelle“ 

 

Weitere Regelungen für Zutaten, die den Zusatzstoffen in der 

Kenntlichmachung gleichgestellt sind (ohne E-Nummer): 

 

Zutat 
Kenntlichmachung 

bei loser Ware 

Beispiele für Lebensmittel, die 

diese Zusätze enthalten können 

Coffein „coffeinhaltig“ alkoholfreie coffeinhaltige 

Erfrischungsgetränke (Cola, 

Spezi) 

Chinin, Chininsalze „chininhaltig“ z. B. Bitter-Lemon 

Taurin „taurinhaltig“ z. B. Red Bull 
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Beispiel für die Kenntlichmachung von Zusatzstoffen anhand von Fußnoten: 

 

Getränke 

Cola1, 2      0,33 Liter 1,50 € 

Cola light1, 2, 9      0,33 Liter 1,50 € 

Bitter Lemon2, 3, 4, 12     0,33 Liter 2,20 € 

Fanta2, 12      0,50 Liter 2,30 € 

Spezi1, 2, 12      0,50 Liter 2,40 € 

Radler9      0,50 Liter 2,50 € 

Colaweizen1, 2     0,50 Liter 2,60 € 

Red Bull14      0,33 Liter 2,70 € 

 

Die zugehörigen Formulierungen für die Kennzeichnung lauten: 

 
1 koffeinhaltig 
2 mit Farbstoff 
3 chininhaltig 
4 konserviert 
5 mit Geschmacksverstärker 
6 geschwefelt 
7 geschwärzt 
8 mit Phosphat 
9 enthält eine Phenylalaninquelle 
10 mit Süßungsmittel(n) 
11 kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken 
12 mit Antioxidationsmittel 
13 gewachst 
14 taurinhaltig 
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Bei Qualitätswein 

 

Bei Weinkarten sind folgende Angaben erforderlich: 

Qualitätsstufe (evtl. in Verbindung mit dem Prädikat 

z. B. Kabinett, Spätlese, usw.) 

Das Herkunftsland bzw. bestimmtes Anbaugebiet  

(z. B. Mosel, Rheinhessen, Franken, usw.) 

Die Weinart (z. B. Weißwein, Rotwein, Rosé) 

Die Mengenangabe 

Der Preis 

 

Beispiel für eine Weinkarte 

Weißwein 2008er Würzburger Stein 

Silvaner Kabinett trocken 

Weingut Mustermann, Würzburg    0,25 Liter  4,00 € 

 

Rotwein 2009er Innere Leiste 

Prädikatswein Burgunder halbtrocken 

Weingut Mustermann, Würzburg    0,25 Liter  4,20 € 

 

Hinweis für die Abgabe von Mineralwasser an den Endverbraucher: 

Natürliches Mineralwasser darf gewerbsmäßig nur in Abgabe an Verbraucher in 

bestimmten Fertigpackungen in den Verkehr gebracht werden bzw. in der Flasche 

serviert werden. 

 

Kontaktadresse: 

Stadt Würzburg 

Fachbereich Verbraucherschutz, Veterinärwesen und 

Lebensmittelüberwachung (FB VVL) 

Veitshöchheimer Str. 1b 

97080 Würzburg 

 

E-Mail: 

verbraucherschutz@stadt.wuerzburg.de 

 

Telefon: 

0931/37-2826 

 

Fax: 

0931/37-3825 


